
C AUFBAU DER STAATSGEWALT

I Volksvertretung der Republik

Artikel 50 Höchstes Organ der Republik ist die Volkskammer.

1. Artikel 50 ist Artikel 30 der Verfassung der UdSSR nachgebildet: »Das höchste 
Organ der Staatsgewalt der UdSSR ist der Oberste Sowjet der UdSSR.«

2. a) Das verfassungsrechtliche Primat der Volkskammer vor allen anderen Staats
organen beruht auf dem Prinzip der Gewaltenkonzentration (der Einheit der Staats
gewalt). Schon in der 5. Sitzung des »Deutschen Volksrates« am 22. 10. 1948 wies 
Grotewohl darauf hin, daß der Verfassungsentwurf nicht nach dem Prinzip der 
Gewaltenteilung konstruiert ist1:

»Wir brachen damit zugleich mit dem für die deutsche Demokratie so verhängnis
vollen Prinzip der Dreiteilung der Gewalten, das die Rechte des Volkes nur auf die 
Wahl der Volksvertretung und deren Mitwirkung an der Gesetzgebung beschränkte, 
dagegen die ganze staatliche Exekutive — also die Regierungsgewalt und Verwaltung 
und auch die Rechtsprechung - jeglicher Einflußnahme durch die Volksvertretung 
entzog. Die Volksvertretung wird dem Staatsapparat übergeordnet, und zwar sowohl 
der Regierung und Verwaltung wie auch der Justiz.«

1 Grotewohl, Im Kampf um die einige Deutsche Demokratische Republik, Berlin-Ost, 
1959, Band I, S. 274 bis 275
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